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Artikel 14 Anerkennungsverordnung: Entzug
der Flüchtlingseigenschaft

1. Wortlaut

(1) Die Asylbehörde entzieht einem Drittstaatsangehörigen oder einem Staatenlosen die
Flüchtlingseigenschaft, wenn

a) dieser Drittstaatsangehörige oder Staatenlose gemäß Artikel 11 nicht länger Flüchtling ist;

b) dieser Drittstaatsangehörige oder Staatenlose gemäß Artikel 12 von der Anerkennung als
Flüchtling hätte ausgeschlossen werden müssen oder ausgeschlossen worden ist;

c) für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft eine falsche Darstellung von Tatsachen,
einschließlich der Verwendung falscher oder gefälschter Dokumente, oder das Verschweigen von
Tatsachen seitens dieses Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen ausschlaggebend war;

d) es stichhaltige Gründe für die Annahme gibt, dass dieser Drittstaatsangehörige oder Staatenlose
eine Gefahr für die Sicherheit des Mitgliedstaats darstellt, in dem dieser Drittstaatsangehörige oder
Staatenlose sich aufhält;

e) dieser Drittstaatsangehörige oder Staatenlose eine Gefahr für die Allgemeinheit des
Mitgliedstaats, in dem dieser Drittstaatsangehörige oder Staatenlose sich aufhält, darstellt, weil
dieser Drittstaatsangehörige oder Staatenlose wegen einer besonders schweren Straftat
rechtskräftig verurteilt wurde;

(2) In den Fällen, in denen Absatz 1 Buchstaben d und e Anwendung findet, kann die Asylbehörde
entscheiden, die Flüchtlingseigenschaft nicht zuzuerkennen, wenn noch keine Entscheidung über
den Antrag auf internationalen Schutz ergangen ist.

(3) Personen, auf die Absatz 1 Buchstaben d und e oder Absatz 2 des vorliegenden Artikels
Anwendung findet, können die in den Artikeln 3, 4, 16, 22, 31, 32 und 33 der Genfer
Flüchtlingskonvention genannten Rechte oder vergleichbare Rechte geltend machen, sofern sie
sich in dem betreffenden Mitgliedstaat aufhalten.

(4) Die Asylbehörde, die die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt hat, weist im Einzelfall nach, dass die
Person, der die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wurde, aus den in Absatz 1 des vorliegenden
Artikels genannten Gründen nicht länger Flüchtling ist, ihr die Flüchtlingseigenschaft nie hätte
zuerkannt werden dürfen oder sie nicht mehr über die Flüchtlingseigenschaft verfügen sollte.
Während des Entzugsverfahrens gilt Artikel 66 der Verordnung (EU) 2024/1348.

2. Zu Abs. 1: Voraussetzungen für den Entzug der
Flüchtlingseigenschaft
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2.1 Zu lit. a): Erlöschenstatbestände

Siehe Art. 11 QVO.

2.2 Zu lit. c): falsche Darstellung von Tatsachen

Die folgende Entscheidung erging zu Art. 73 Abs. 4 AsylG a.F., dürfte sich aber wegen des sehr
ähnlichen Wortlauts (vgl. auch Art. 14 Abs. 3 lit. b) der Qualifikationsrichtlinie) auf die neue
Rechtslage übertragbar sein.

2.2.1 VG Düsseldorf, Urteil vom 18.03.2025, 17 K 7040/21.A

Leitsätze:

1. Für die Rücknahme der Flüchtlingseigenschaft nach § 73 Abs. 4 AsylG ist allein
maßgeblich, dass die unrichtigen Angaben oder das Verschweigen der wesentlichen
Tatsachen kausal für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft gewesen sind.
2. Für Zivilpersonen besteht in Syrien jedenfalls in den Gebieten Damaskus und
Damaskus-Land keine ernsthafte, individuelle Bedrohung ihres Lebens oder ihrer
körperlichen Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines bewaffneten
innerstaatlichen Konflikts mehr (§ 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AsylG).

2.3 Zu lit. e): Gefahr für die Allgemeinheit wegen einer besonders schweren
Straftat

2.3.1 EuGH, Urteil vom 06.07.2023, C-663/21

Die Entscheidung erging zu zur Vorgängernorm in Art. 14 Abs. 4 Buchst. b der Qualifikationsrichtlinie,
dürfte sich aber wegen des annähernd identischen Wortlauts auch auf Art. 14 Abs. 1 lit e) QVO
übertragen lassen.

Rn. 32:

Was die zweite der in Rn. 28 des vorliegenden Urteils genannten Voraussetzungen betrifft, ergibt
sich aus den Rn. 46 bis 65 des Urteils vom heutigen Tag, Commissaire général aux réfugiés et aux
apatrides (Flüchtling, der eine schwere Straftat begangen hat) (C‑8/22), dass eine Maßnahme im
Sinne von Art. 14 Abs. 4 Buchst. b nur erlassen werden kann, wenn der betreffende
Drittstaatsangehörige eine tatsächliche, gegenwärtige und erhebliche Gefahr für ein
Grundinteresse der Allgemeinheit des Mitgliedstaats darstellt, in dem er sich aufhält. Im Rahmen
der Beurteilung des Vorliegens einer solchen Gefahr hat die zuständige Behörde eine Prüfung aller
Umstände des jeweiligen Einzelfalls vorzunehmen.

Rn. 53:

[…] Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Erste Kammer) für Recht erkannt:
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1. Art. 14 Abs. 4 Buchst. b der Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 13. Dezember 2011 über Normen für die Anerkennung von
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf
internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen
mit Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes

ist dahin auszulegen, dass

die Anwendung dieser Bestimmung von der Feststellung der zuständigen Behörde
abhängt, dass die Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft angesichts der Gefahr, die
der betreffende Drittstaatsangehörige für ein Grundinteresse der Allgemeinheit des
Mitgliedstaats darstellt, in dem er sich aufhält, verhältnismäßig ist. Zu diesem Zweck
muss die zuständige Behörde diese Gefahr gegen die Rechte abwägen, die nach der
Richtlinie den Personen zu gewährleisten sind, die die materiellen Voraussetzungen von
Art. 2 Buchst. d der Richtlinie erfüllen, ohne dass sie jedoch darüber hinaus prüfen
müsste, ob das öffentliche Interesse an der Rückkehr dieses Drittstaatsangehörigen in
sein Herkunftsland in Anbetracht des Ausmaßes und der Art der Maßnahmen, denen er
bei einer Rückkehr in sein Herkunftsland ausgesetzt wäre, sein Interesse an der
Aufrechterhaltung des internationalen Schutzes überwiegt.

2. Art. 5 der Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur
Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger

ist dahin auszulegen, dass

er dem Erlass einer Rückkehrentscheidung gegen einen Drittstaatsangehörigen
entgegensteht, wenn feststeht, dass dessen Abschiebung in das vorgesehene Zielland
nach dem Grundsatz der Nichtzurückweisung auf unbestimmte Zeit ausgeschlossen ist.
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